
                                                                                                                     
PLZ, Ort, Datum

                                                                 
Name und Anschrift des Bauherrn

Kreisverwaltung Germersheim A N T R A G
- Untere Bauaufsichtsbehörde - auf Erteilung eines Bauvorbe-
76726 Germersheim scheides ( § 72 LBauO)

über die

Stadtverwaltung
76744 Wörth a. Rh.

Auf dem Grundstück, Flst.-Nr.:                                                    Parz.-Nr.:                                                    

in                                                                                                                                                                                  

   (Ort, Straße, Hausnummer)

soll eine bauliche Anlage nach beigefügten Bauunterlagen errichtet – geändert – abgebrochen*)
werden.  Unter  Bezugnahme auf  §  72  LBauO wird  um Erteilung eines Bauvorbescheides  zu
folgenden Fragen gebeten:
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

Dem Antrag sind folgende Bauunterlagen in dreifacher Fertigung beigefügt **):

1. Lageplan
2. Bauzeichnung
3. Baubeschreibung
4. Zustimmungserklärung der Nachbarn
5. Darstellung der Grundstücksentwässerung*)

Bauherr: Entwurfsverfasser:

                                                                              

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Anfrage mit vorgenannten Unterlagen werden mit folgender Stellungnahme der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde vorgelegt:
Gegen die beabsichtigte bauliche Anlage werden – keine – folgende – Bedenken*) erhoben:
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                     
PLZ, Ort, Datum

                                                                                                                                                
Aktenzeichen Bürgermeister

*) Nichtzutreffendes streichen
**) Der Anfrage sind die Bauunterlagen beizufügen, die zur Beurteilung der gestellten Fragen erforderlich sind.
***) Nur erforderlich, wenn der Bauherr nicht der Grundstückseigentümer ist

Der Bauherr ist zur Ausführung
des Vorhabens berechtigt***).

Grundstückseigentümer:

                                       


